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Verordnung 
über 

die Bildung einer Hochschule für Verkehrswesen. 
Vom 6. März 1952 

Die unauThörlich wachsenden Anforderungen an 
-das Transportwesen im Rahmen der Volkswirt
schaftspläne erfordern fachlich und gesellschafts
wissenschaftlich hochqualifizierte Ingenieure, Tech-
niker und Wissenschaftler. · 

Daher wird folgendes verordnet: 

§ 1 
Mit Wirkung vom 1. April 19.52 wird die Hoch

schule für Verkehrswesen gegründet. 

§ 2 
Die Hocbschule ist rechtsfähig und hat ihren Sitz 

in Dresden. Die Hochschule für Verkehrswesen wird 
vom Rektor geleitet und erhält zwei FakuJtäten: 

Verkehrstechnik, 
Veritehrsökonotitik. 

Die Hochschule wird d~ Ministerium für Verkehr 
unmittelbar unterstellt. 

§ 3 
Die gesetzlichen Bestimmungen auf dem Gebiete 

des Hochschulwesens gelten für die Hochschule für 
Verkehrswesen. 

§ 4 
(1) Aufgabe der Hochschule iSt es, einen fortschritt

lichen und fachlich hochqualifizierten technisch
wissenschaftlichen Nachwuchs heranzubilden. 

{2) Die Hochschule bildet Diplom-Ingenieure aus 
.für: 

Eisenbahnbetrieb, 
Eisenbahnverkehr, 
E:isenbahn-Mascbinenwesen. 
Eisenbahnbau, 
Eisenbahn-Sicberungstiochnilr, 

Eisenbahn-Ferruneldeteclmik, 
SChiffs-, Hafen- und Umschlagsverkebr, 
Wasserbau, 
Straßenverkehr sowie Straßenbau und 

Diplom-Wirtschaftler für Verkehrsökonomle. 

§ 5 
(1) Die Hochschule für Verkehrswesen übernimmt 

die Einrichtungen und wissenschaftlichen Mate
rialien der Fakultät für Verkehrswissenschaften an 
der Technischen Hochschule in Dresden. 

(2) Die Hochschule für Verkehrswesen übernimmt 
die Verbindlichkeiten der Fakultät für Verkehrs
wissenschaften. 

§ 6 
Für die Unterbringung der Studenten ist ein Inter

nat mit vollständiger Einridttung zu erridtten. 

§ 7 
Dardlfühnmgsbestimmungen erläßt das Ministe

rium für Verkehr im Einvernehmen mit den zustän
digen Fachministerien der Regierung der Deutschen 
Demokratischen Republik und dem Staatssekretariat 
für Hodlsdlulwesen. 

§ 8 
Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkündung in 

Krafl 

Berlin, den 6.. März 1952 

- Die Regienmg 
der Dntsebea nem.kra1iscben &epablik 

Der Ministerprä.c<ident 

Grotewolil 
Ministerium für Verkehr 

LV.: Wollweber 
Staatssekretlt 
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Erste Durchführungsbestimmung 
zur Verordnung über die Bildung einer Hochschule für Verkehrswesen. 

Vom 6. März 1952 · 

Auf Grund des§ 7 der Verordnung vom 6. März 
1952 über die Bildung einer Hochschule für Ver
kehrswesen (GBI. S. 215) wird im Einvernehmen 
mit der Staatlichen Plankommission, den Ministe
rien des Innern, für Hüttenwesen und Erzbergbau, 
sowie der Finanzen und dem Staatssekretariat für 
Hochschulwesen der Regierung der Deutschen De
mokratischen Republik folgendes bestimmt: 

§ 1 
(1) Die Fakultät für Verkehrswissenschaften an 

der Technischen Hochschule in Dresden wird mit 
Wirkung vom 31. August 1952 aufgelöst. Die Stu
denten dieser Fakultät setzen ab 1. September 1952 
Ihr Studium an der Hochschule für Verkehrswesen 
fort. 

(2) Die Lehrkräfte der Fakultät für Verkehrswis
s nschaften setzen ihre Lehrtätigkeit ab 1. Septem
b r 1952 an der Hochschule für Verkehrswesen fort. 
Ihr endgültige Ernennung erfolgt auf Grund der 

Vorschläge des Ministeriums für Verkehr durch das 
Staatssekretariat für Hochschulwesen. 

§2 
Die Studienpläne für alle Fachrichtungen der 

Hochschule für Verkehrswesen sind so rechtzeitig 
aufzustellen und dem Staatssekretariat für Hoch
schulwesen zur Bestätigung vorzulegen, daß die Un
terrichtstätigkeit ordnungsgemäß aufgenommen 
werden kann. §3 

Die Kapazität der Hochschule ist bis zum Ende 
des Jahres 1955 auf 1800 Plätze zu erhöhen, so daß 
jährlich 450 Absolventen ausgebildet werden kön-
nen. § 4 

Diese Erste Durchführungsbestimmung tritt mit 
ihrer Verkündung in Kraft. 

Berlin, den 6. März 1952 

Ministerium für Verkehr 

I. V.: Wo 11 webe r 
Staatssekretär 

Durchführungsbestimmung 
zur V rordnun~ über die Gründung von volkseigenen Handelskontoren für Zucht- und Nutzvieh. 

Vom 1. März 1952 
C m ß § 13 der Verordnung vom -13. Dezember 

1951 ilb r die Criindung von volltseigenen Handels
kontor n für Zucht- und Nutzvieh (GBI. S. 1165) -
nachstehend kurz "Verordnung" genannt - wird 
im Einvernehmen mit dem Staatssekretariat für Er
f "sung und Aufkauf landwirtschaftlicher . Erzeug
nisso'folgendcs bestimmt: 

§ 1 
Zu 11 Abs. 2 der Verordnuna 

"Die Verwo.ltungcn volkseigener Handelskontore 
f r Zucht- und Nutzvieh haben ihren Sitz am }e
w lig n Ort der Landesr gierung. 

Verkauf. Der Ankauf von Zucht- und Nutzvieh von 
bäuerlichen Betrieben für den Bedarf der volks
eigenen Güter wird von den volkseigenen Handels
kontorenfür Zucht- und Nutzvieh durchgeführt. 

Zu§ 7 der Verordnung 
§ 4 

(1) Zucht- und Nutzvieh aller Gattungen werden 
durch die volkseigenen Hand~lskontore für Zucht
und Nutzvieh unmittelbar von den bäuerlichen Be
trieben unter Ansprechung der VdgB (BHG) ange
kauft. 

(2) Die Bäuerlichen Handels<tenossenschaften 
übernehmen den Verkauf an die Bedarfsträger im 
Auftrage und für Rechnung der volkseigenen Han
delskontore .. Beim Verkauf sind die Bedürfnisse der 
viehschwachen Betriebe zu berücksichtigen. 

(3) Die volkseigenen Handelskontore für Zucht
und Nutzvieh bedienen sich im Abrechnungsverkehr 
der Bäuerlichen Handelsgenossenschaften. 

§ 5 
Schlußscheir~e und Erwerbsbescheinigungen ent· 

fallen für den Handel mit Zucht- und Nutzvieb. 

. • § 6 d 
Bet Umsatz von Zucht- und Nutzvieh auf GnJil 

vo!l Zuchtviehabsatzveranstaltungen, NutzviE'.h· 
markten -~.md Einzelverkäufen durch die Hande~ 
kontorefür Zucht- und Nutzvieh gemäß§§ 6 und 
der Verordnung gelten die vom Ministerium der~· 
nanzen der Regierung der Deutschen Dernokra~
schen Republik erlassenen Riebt- und HöchStp~ 
für Zucht- und Nutzvieh aller Gattungen und det 
Handelsspannen-Vermittlungsprovisionen. 
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